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REGIONALVERSAMMLUNG  

SÜDHESSEN 

Darmstadt, den 8.10.2021  

 

 

E R G E B N I S N I E D E R S C H R I F T 

über die 27. Sitzung  

der Regionalversammlung Südhessen (RVS) 

(IX. Wahlperiode) 

am 17. September 2021 

 

 

 

 

Tagungsort: Sitzungssaal in der Stadthalle in Flörsheim 

 

Beginn: 15:00 Uhr Ende:  16:30 Uhr 

 

 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde: Herr Regierungsvizepräsident Dr. Fuhrmann 

 Herr Dr. Beck 

 Frau Güss 

 Herr Hennig 

 

 

Schriftführerin:  Frau Scheuermann 
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TO I 

1. Antrag der Stadt Mörfelden-Walldorf auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG  

aus Anlass der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Nr. 52 -  

Langener Straße - Wohnen und Handel“ im Stadtteil Mörfelden - Drs. Nr. IX / 117.1  

2. Antrag der Stadt Maintal auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 ROG i.V.m. § 8 HLPG 

zugunsten eines Wohngebietes für den Bereich des Bebauungsplanes „Am Berghof“ 

im Stadtteil Wachenbuchen - Drs. Nr. IX / 150.1 

3. Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen 

/ Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) und vom Landesentwicklungs-

plan Hessen 2000 nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ROG i. V. m. § 8 HLPG für den Planbereich „Mainzer 

Straße Bereich C, südlich des Siegfriedrings“ im Ortsbezirk Südost und Biebrich 

Drs. Nr. IX / 157.0 und Drs. Nr. IX / 157.1 

4. Antrag der Gemeinde Ober-Mörlen auf Zulassung einer Abweichung von Zielen des 

Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 zur Ausweisung eines 

Wohn- und Mischgebiets „Schießhütte II – 3. Bauabschnitt“ 

Drs. Nr. IX / 160.0 und Drs. Nr. IX / 160.1 

5. Antrag der Gemeinde Großkrotzenburg auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 8 

Abs. 2 HLPG aus Anlass der Änderung des RegFNP sowie der Aufstellung der 

Bebauungspläne „Solarthermieanlage I“ und „Auf dem Mittelfeld“  

Drs. Nr. IX / 161.0 und Drs- Nr. IX / 161.1 

6. Antrag der Stadt Bad Soden-Salmünster auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des 

Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 gemäß § 6 ROG i.V.m. § 8 

HLPG zugunsten einer Freiflächenphotovoltaikanlage für den Bereich des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächenphotovoltaik Salmünster“ 

Drs. Nr. IX / 162.0 und Drs. Nr. IX / 162.1 

7. Anfragen 

TO II 
 

8. Antrag der Stadt Butzbach auf Zulassung einer Abweichung vom Regionalplan Südhessen 

/ Regionalen Flächennutzungsplan 2010 sowie von den Zielen des 

Landesentwicklungsplans LEP Hessen 2000 für die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Industriegebiet Ost - 1. Erweiterung“ 2. Änderung – Drs. Nr. IX / 159.0 
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Der Vorsitzende der Regionalversammlung Südhessen (RVS), Herr Uwe Kraft, begrüßte die 

Anwesenden. Sein besonderer Gruß galt Herrn Regierungsvizepräsident Dr. Fuhrmann sowie 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der oberen Landesplanungsbehörde.  

Er gratulierte nachträglich – auch im Namen der RVS – Herrn Christian Diers zu dessen  

40. Geburtstag. 

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einladung zur Sitzung der RVS form- und fristgerecht 

erfolgt ist. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung wurden am 13.09.2021 im Staatsanzeiger  

für das Land Hessen veröffentlicht. Anschließend stellte er die Beschlussfähigkeit der 

Regionalversammlung fest. 

Herr Kraft wies darauf hin, dass von der Geschäftsstelle zwischenzeitlich noch folgende Unterlagen 

zur Verfügung gestellt wurden: 

Protokolle: 

 UEK vom 9. September 2021, 

 WV vom 9. September 2021, 

 NLF vom 9. September 2021 sowie 

 HPA und ÄR vom 10. September 2021 

 

Drucksachen: 

 Drs. Nr. IX / 117.3 - - gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD,  
DIE GRÜNEN und FDP zur Drs. Nr. IX / 117.1: 

Antrag der Stadt Mörfelden-Walldorf auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG aus Anlass der Aufstellung des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Nr. 52 - Langener Straße - Wohnen und Handel“ im Stadtteil Mörfelden 

 

 Drs. Nr. IX / 162.2 - Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN zur Drs. Nr. IX / 162.1 

Antrag der Stadt Bad Soden-Salmünster auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des Regionalplans Süd- 

hessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 gemäß § 6 ROG i.V.m. § 8 HLPG zugunsten einer Freiflächenphoto-

voltaikanlage für den Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächenphotovoltaik Salmünster“ 

 

Herr Kraft informierte, dass im Ältestenrat einstimmig vereinbart wurde, die Drucksachen  

Nrn. IX / 150.1, 157.1 und IX / 161.1 auf die TO II zu nehmen. 

 

Für die heutige Sitzung ergibt sich somit folgende Tagesordnung: 

TO I 

1. Antrag der Stadt Mörfelden-Walldorf auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG aus 

Anlass der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Nr. 52 - Langener Straße 

- Wohnen und Handel“ im Stadtteil Mörfelden - Drs. Nr. IX / 117.1 und Drs. Nr. IX / 117.3 
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2. Antrag der Gemeinde Ober-Mörlen auf Zulassung einer Abweichung von Zielen des Regional-

plans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 zur Ausweisung eines Wohn- und 

und Mischgebiets „Schießhütte II – 3. Bauabschnitt“ 

Drs. Nr. IX / 160.0 und Drs. Nr. IX / 160.1 

3. Antrag der Stadt Bad Soden-Salmünster auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des 

Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 gemäß § 6 ROG i.V.m. § 8 

HLPG zugunsten einer Freiflächenphotovoltaikanlage für den Bereich des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächenphotovoltaik Salmünster“ 

Drs. Nr. IX / 162.0, Drs. Nr. IX / 162.1 und Drs. Nr. IX / 162.2 

4. Anfragen 

 

TO II 

5. Antrag der Stadt Butzbach auf Zulassung einer Abweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 sowie von den Zielen des Landesentwicklungs-plans 

LEP Hessen 2000 für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Ost - 1. 

Erweiterung“ 2. Änderung - Drs. Nr. IX / 159.0  

6. Antrag der Stadt Maintal auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 ROG i.V.m. § 8 HLPG 

zugunsten eines Wohngebietes für den Bereich des Bebauungsplanes „Am Berghof“ im 

Stadtteil Wachenbuchen - Drs. Nr. IX / 150.1 

7. Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan 

Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) und vom 

Landesentwicklungs-plan Hessen 2000 nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ROG i. V. m. § 8 HLPG für 

den Planbereich „Mainzer Straße Bereich C, südlich des Siegfriedrings“ im Ortsbezirk 

Südost und Biebrich - Drs. Nr. IX / 157.0 und Drs. Nr. IX / 157.1 

8. Antrag der Gemeinde Großkrotzenburg auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 8 

Abs. 2 HLPG aus Anlass der Änderung des RegFNP sowie der Aufstellung der 

Bebauungspläne „Solarthermieanlage I“ und „Auf dem Mittelfeld“  

Drs. Nr. IX / 161.0 und Drs. Nr. IX / 161.1 

 

Zur Tagesordnung gab es keine weiteren Änderungswünsche. 

 

Herr Kraft rief nun TO II zur Abstimmung auf. 

Beschluss: Die Regionalversammlung Südhessen stimmt den Drucksachen unter Tages-
ordnung II gemäß den HPA-Voten zu bzw. nimmt diese zur Kenntnis. 
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Zu TOP 1: Antrag der Stadt Mörfelden-Walldorf auf Zielabweichung vom Regionalplan 

Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 8 

Abs. 2 HLPG aus Anlass der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Nr. 52 - Langener Straße - Wohnen und Handel“ im Stadtteil Mörfelden 

Drs. Nr. IX / 117.1 und Drs. Nr. IX / 117.3 

Herr Gerfelder (SPD) informierte, dass sich in den bisherigen ausführlichen Diskussionen zum 

Zielabweichungsantrag der Stadt Mörfelden-Walldorf herausgestellt habe, dass dieser zwei 

Themen, die getrennt voreinander betrachtet werden müssten, beinhalte. Zum einen gehe es 

um den konkreten Abweichungsantrag der Stadt sowie die Gegebenheiten vor Ort, zum 

anderen gelte es den generellen Umgang mit den Vorgaben aus dem LEP hinsichtlich des  

400 m Abstandes zu den Höchstspannungsfreileitungen zu klären. Mit dem gemeinsamen 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD, GRÜNEN und FDP werden die dem LEP 

entnommenen Vorgaben 1:1 umgesetzt und man werde dem Anliegen der Gemeinde so zu 

einem Teil gerecht. Die Problematik bezüglich des im LEP vorgegebenen 400 m Abstandes zu 

den Höchstspannungsfreileitungen sowie die daraus entstehenden Fragen, die die RVS in der 

neuen Wahlperiode u.a. mit dem Wirtschaftsministerium zu klären habe, wurde von Herrn 

Gerfelder ausführlich dargelegt. Abschließend dankte er Herrn Kraft für dessen stets objektive 

Sitzungsleitung.  

Herr Urhahn (DIE GRÜNEN) erinnerte daran, dass man sich 18 Monate mit der Vorlage 

beschäftigt habe und zeigte sich erfreut, dass einem Teil des Zielabweichungsantrags nun 

zugestimmt werden könne. Die grundsätzliche Problematik gelte es nun in der neuen RVS zu 

erörtern. 

Auch Herr Röttger (CDU) sieht die heute zu erwartende Teilzulassung positiv. Im konkreten Fall 

sei es jedoch auch konsequent der Errichtung von Wohnungen und einem Kindergarten 

innerhalb eines Abstandskorridors von nur 400 m zur Höchstspannungsfreileitung nicht 

zuzustimmen. Bezugnehmend auf die LEP-Regelungen zum 400 m Abstandes zu 

Höchstspannungsfreileitungen erläuterte er, dass diese relativ eindeutige Aussagen für die 

Zukunft enthielten. Er verwies darauf, dass auch die RVS bereits 2019 im Rahmen des APK 

diesen 400 m-Abstand habe einarbeiten lassen. 

Herr Kaus (AfD) teilte mit, dass seine Fraktion sowohl die Drs. Nr. IX / 117.1 als auch die  

Drs. Nr. IX / 117.3 ablehnen werde.  

Dr. Naas (FDP) begrüßte den gefundenen Kompromiss. Die eigentliche Frage, welche 

Auswirkungen die 400 m-Abstandsregelung zu Höchstspannungsfreileitungen auf 

Wohnbauflächen in unterschiedlichen Planungsstadien habe, bleibe derzeit jedoch noch 

unbeantwortet und müsse in der kommenden Wahlperiode X erneut diskutiert werden. 

Herr Kraft ließ zunächst über den gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, 
SPD, GRÜNE und FDP – Drs. Nr. IX / 117.3 - abstimmen. 

Beschluss: 

Die Regionalversammlung Südhessen stimmt dem gemeinsamen Änderungsantrag der 

Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP – Drs. Nr. IX / 117.3 - mit den Stimmen der 

Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP, zwei Stimmen aus der AfD-Fraktion sowie der 
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Stimme von Herrn Sobich, gegen zwei Stimmen aus der AfD-Fraktion sowie bei einer Enthaltung 

aus der AfD-Fraktion und des Vertreters von Uwiga mehrheitlich zu. 

Anschließend ließ Herr Kraft über die Drs. Nr. IX / 117.1 in der durch den gemeinsamen 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP - Drs. Nr. IX / 117.3 – 

geänderten Fassung abstimmen. 

Beschluss: 

Die Regionalversammlung Südhessen stimmt der Drs. Nr. IX / 117.1 in der durch den 

gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP - Drs. Nr. IX / 

117.3 – geänderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP, 

zwei Stimmen aus der AfD-Fraktion sowie der Stimme von Herrn Sobich, gegen zwei Stimmen aus 

der AfD-Fraktion sowie bei einer Enthaltung aus der AfD-Fraktion und des Vertreters von Uwiga 

mehrheitlich zu. 

 

zu TOP 2: Antrag der Gemeinde Ober-Mörlen auf Zulassung einer Abweichung von Zielen des 

Regional-plans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 zur Ausweisung 

eines Wohn- und und Mischgebiets „Schießhütte II – 3. Bauabschnitt“ 

Drs. Nr. IX / 160.0 und Drs. Nr. IX / 160.1 

Herr Kaufmann (DIE GRÜNEN) kritisierte die angekündigte mehrheitliche Zustimmung zu den 

vorliegenden Planungen und begründete ausführlich, warum seine Fraktion dieser Vorlage 

nicht zustimmen werde. Abschließend teilte er mit, dass dies heute seine letzte RVS-Sitzung sei 

und dankte für das konstruktive Miteinander. 

Die Herren Dr. Naas (FDP), Kötter (SPD) und Röttger (CDU) teilten für ihre Fraktionen mit, dass 

diese der Vorlage zustimmen werden. Es sei allgemein bekannt, dass dringend Wohnraum 

benötigt werde und die Planungen der Gemeinde Ober-Mörlen seien unter diesem 

Gesichtspunkt als gut und vorausschauend zu loben. 

Herr Dr. Müller (AfD) informierte, dass seine Fraktion die Vorlage ablehnen werde. Er kritisierte 

allgemein, dass das Problem des Wohnraummangels nicht auch mit anderen Möglichkeiten z.B. 

über Aufstockung, sondern nur über weitere Bodenversieglung versucht wird zu lösen. 

Beschluss: 

Die Regionalversammlung Südhessen stimmt der Drs. Nr. IX / 160.1 mit den Stimmen der 

Fraktionen von CDU, SPD und FDP sowie der Stimme von Herrn Sobich und des Vertreters von 

Uwiga, gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN und der AfD-Fraktion mehrheitlich zu. 

 

zu TOP 3: Antrag der Stadt Bad Soden-Salmünster auf Zulassung einer Abweichung von den 

Zielen des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 

gemäß § 6 ROG i.V.m. § 8 HLPG zugunsten einer Freiflächenphotovoltaikanlage für 

den Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächenphotovoltaik 

Salmünster“ - Drs. Nr. IX / 162.0, Drs. Nr. IX / 162.1 und Drs. Nr. IX / 162.2 
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Herr Fink (DIE GRÜNEN) lobte die zielführende Diskussion in den Ausschüssen. Man habe 

mehrheitlich festgestellt, dass die Einschränkung in der Vorlage, einen Teil der geplanten 

Flächen nicht zu genehmigen, nicht sachgerecht und daher unnötig sei. Um dies zu ändern, 

habe seine Fraktion den vorliegenden Änderungsantrag – Drs. Nr. IX / 162.2 - eingebracht. 

Herr Göllner (SPD) lobte die Stadt Bad Soden-Salmünster, dass sie mit dem geplanten 

Freiflächenphotovoltaikvorhaben einen Beitrag zur Energiewende leiste. Er betonte jedoch, 

dass dieses Vorhaben nicht als Begründung gegen den Ausbau von Windenergie benutzt 

werden könne. In seiner Rolle als NLF-Vorsitzender bedankte sich Herr Göllner für die stets 

produktive Zusammenarbeit. 

Beschluss: 

Die Regionalversammlung Südhessen stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

– Drs. Nr. IX / 162.2 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, GRÜNEN und FDP sowie 

den Stimmen von Herrn Sobich und des Vertreters von Uwiga, gegen die Stimmen der AfD-

Fraktion mehrheitlich zu. 

Herr Kraft stellte fest, dass sich mit dem Änderungsantrag die Drs. Nr. IX / 162.1 erledigt hat. 

 

Zu TOP 4: Anfragen 

Herr Regierungsvizepräsident Dr. Fuhrmann entschuldigte das Fehlen von Frau 

Regierungspräsidentin Lindscheid. Er bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute 

Zusammenarbeit in der vergangenen Wahlperiode. Denjenigen, die der neuen RVS nicht mehr 

angehören werden, wünschte er für die Zukunft alles Gute. Die obere Landesplanungsbehörde 

freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der neuen RVS- WP X. 

Auch Herr Kraft bedankte sich für eine angenehme und konstruktive Zusammenarbeit sowohl 

mit den Mitgliedern der RVS als auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der oberen 

Landesplanungsbehörde. 

Die konstituierende Sitzung der Regionalversammlung Südhessen – WP X findet am  

Freitag, den 08.10.2021 um 15:00 Uhr in Flörsheim statt. 

 

 

Der Vorsitzende der 

Regionalversammlung Südhessen 

 

Schriftführerin 

 

 

 

gez.: Conny Scheuermann 

                      (Uwe Kraft)  

 




















